
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 28 01.2010 die 2. Anderung des Bebauungs-
planes Nr.  l l /G 3,,Kreuzkrug" für Grundstücksf lächen nördl ich der Babenhauser Straße,
westl ich des Einmündungsbereiches zur Straße Vulsiekshof - Stadtbezirk Dornberg - als
Satzung beschlossen.
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ln dem vorstehenden Planausschnit t  ist  der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung
durch eine durchgehende Linie kennt l ich gemacht.  Für die genauen Grenzen sind die Eintra-
gungen in den Plänen des Bauamtes verbindl ich.

Der Beschluss der Bebauungsplanänderung als Satzung wird hiermit  gemäß S 10
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) öffentl ich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntma-
chung tr i t t  d ie Bebauungsplanänderung in Kraft .  Gemäß S 30 BauGB sind im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplanes Vorhaben planungsrecht l ich zulässig,  wenn sie den Festset-
zungen des Bebauungsplanes nicht widersprechen und die Erschl ießung gesichert  ist .

Gemäß S 10 Abs. 3 BaUGB wird der Bebauungsplan mit  der Begründung vom Tage dieser
Bekanntmachung an in der Bauberatung des Bauamtes der Stadt, August-Bebel-Straße 92,
33602 Bielefeld, Erdgeschoss, während der Dienststunden (montags bis mittwochs von
08 30 bis 17.00 Uhr,  donnerstags von 08.30 bis 18.00 Uhr und frei tags von 08.30 bis 14.00
Uhr) zu jedermanns Einsicht berei tgehalten. Über den Inhal t  der Bebauungsplanänderung
wird auf Verlangen Auskunft erteilt.
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Hinweise

Gemäß S 215 BauGB werden

1. eine nach S 214 Abs. 1 S 1 Nr.  1 bis 3 beacht l iche Verletzung der dort  bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs.2beachtl iche Verletzung der Vorschriften
über das Verhäl tnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach S 214 Abs. 3 S. 2 beacht l iche Mängel des Abwägungsvorgangs

unbeacht l ich,  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres sei t  Bekanntmachung der Satzung
schrift l ich gegenüber der Stadt Bielefeld unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Vorstehender Satz gilt entsprechend,
wenn Fehler nach S 214 Abs. 2abeacht l ich sind.

Auf die Vorschriften des g 44 Abs 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BaUGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachtei len sowie über die
Fäl l igkei t  und das Er löschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewie-
sen.

Gemäß $ 7 Abs, 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustande-
kommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres sei t  d ieser Bekanntmachung nicht mehr
gel tend gemacht werden, es sei  denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentl ich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bielefeld vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt

Bielefeld, den 1 7, .lulri 2010
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Clausen
Oberbürgermeister
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